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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 
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Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr 
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Beschlussvorschlag 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Brüel hat die während der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 
der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten 
Stellungnahmen mit folgendem Ergebnis geprüft: siehe Anlage 
 
Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.  
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, der Öffentlichkeit sowie den Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange, die Stellungnahmen vorgebracht haben, das 
Abwägungsergebnis mitzuteilen. 
 
Sachverhalt 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Brüel hat am 17.06.2020 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 8 „SB-Markt Sternberger Straße" beschlossen.  
 
Die Offenlage u. die Trägerbeteiligung wurden durchgeführt.  
 
Die eingegangenen Stellungnahmen wurden erfasst, ausgewertet u. gegebenenfalls 
eingearbeitet. Siehe Anlage. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Ja   ÜPL  

Nein X  APL  

 

Betrag in €:  

Produktsachkonto:  

Haushaltsjahr:  

Deckungsvorschlag:  

 

 



Anlage/n 
1 2024-05_Abwägung_Entwurf_B-Plan_Nr8_Brüel (öffentlich) 

 
 



 
 
 
 
 

ABWÄGUNG 

der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 2 BauGB)  
und 

der Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
 

zum 
 

Bebauungsplan Nr. 8 „SB-Markt Sternberger Straße“ 

 
 

der  
Stadt Brüel 
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Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Nummer Behörde / TöB 
Stellungnahme  

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

1.1 Landkreis Ludwigslust-Parchim 

FD 33 – Bürgerservice / Straßenverkehr 

FD 38 – Brand- und Katastrophenschutz 

FD 53 – Gesundheit 

FD 60 – Regionalmanagement und Europa 

FD 62 – Vermessung und Geoinformation 

FD 63 – Bauordnung 

Denkmalschutz 

Bauleitplanung 

FD 66 – Straßen- und Tiefbau 

FD 68 – Umwelt 

Naturschutz 

Wasser- und Bodenschutz 

Immissionsschutz und Abfall 

Abfallwirtschaft 

01.03.2024  

Ja 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

 

Nein 

Nein 

Nein 

 

Nein 

Nein 

Ja 

Nein 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

 

Ja 

Ja 

Nein 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

 

Berücksichtigt 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

 

Berücksichtigt 

Berücksichtigt 

Zur Kenntnis genommen 

 

Berücksichtigt 

Teilweise berücksichtigt 

Teilweise berücksichtigt 

Zur Kenntnis genommen 

 Ausführliche Abwägung 

1.2 Amt für Raumordnung und Landesplanung 
Westmecklenburg 
 

09.02.2024 Nein Ja Zur Kenntnis genommen 

 Ausführliche Abwägung 
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Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Nummer Behörde / TöB 
Stellungnahme  

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

1.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt Westmecklenburg 

Landwirtschaft/EU-Förderangelegenheiten 

Integrierte ländliche Entwicklung 

Naturschutz, Wasser und Boden 

Naturschutz 

Wasser 

Boden 

Immissions- und Klimaschutz, Abfall und 
Kreislaufwirtschaft 

25.01.2024  
 

Nein 

Nein 

 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

 
 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 
 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

 Ausführliche Abwägung 

1.4 Landesamt für innere Verwaltung 11.01.2024 In dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine 
Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie dennoch für 
weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt über 
die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage). 
Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien 
Städte als zuständige Vermessungs- und Katasterbehörden, da 
diese im Rahmen von Liegenschaftsvermessungen das 
Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu 
schätzen. 

Zur Kenntnis genommen 

 

 

Der Landkreis Ludwigslust-
Parchim wurde im Planverfahren 
beteiligt. 

1.5 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege - - - - 

1.6 50 Hertz Transmission GmbH 16.01.2024 Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im 
Plangebiet derzeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH 
betriebenen Anlagen (z. B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel, 
Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- und 
Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind. 
Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich 
und nur für die Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 

Zur Kenntnis genommen 

1.7 WEMAG AG 06.02.2024 Nein Ja Berücksichtigt 

 Ausführliche Abwägung 

1.8 WEMACOM Telekommunikation GmbH - - - - 

1.9 HanseGas GmbH - - - - 
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Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Nummer Behörde / TöB 
Stellungnahme  

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

1.10 Vodafone GmbH /  
Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

14.02.2024 Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone 
Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme 
keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine 
Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine 
Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits 
derzeit nicht geplant. 

Zur Kenntnis genommen 

1.11 WEMAG Projektentwicklung GmbH 
Wasser / Abwasser 

31.01.2024 Für das im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 8 „SB-Markt 
Sternberger Straße“ gelegene Flurstück ist der Anschluss an die 
Einrichtungen der zentralen öffentlichen Schmutz- und 
Niederschlagswasserbeseitigung der Stadt Brüel über die 
Hausanschlussleitungen für das Flurstück 53/4 gesichert. 
Es gelten die satzungsrechtlichen Regelungen der 
Entwässerungssatzung der Stadt Brüel. 
Der Trinkwasserhausanschluss wurde im Jahr 2022 getrennt. Für die 
Neuerrichtung des Trinkwasserhausanschlusses ist ein neuer 
Hausanschlussantrag an den Trinkwasserversorger zu stellen. 

Zur Kenntnis genommen 

1.12 Bergamt Stralsund 05.02.2024 Die von Ihnen zur Stellungnahme eingereichte Maßnahme 
Bebauungsplan Nr. 8 „SB-Markt Sternberger Straße“ der Stadt Brüel 
berührt keine bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz 
(BBergG) sowie keine Belange nach Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) in der Zuständigkeit des Bergamtes Stralsund.  
Für den Bereich der o. g. Maßnahme liegen zurzeit keine 
Bergbauberechtigungen oder Anträge auf Erteilung von 
Bergbauberechtigungen vor.  
Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange werden 
keine Einwände oder ergänzenden Anregungen vorgebracht. 

Zur Kenntnis genommen 

1.13 Wasser- und Bodenverband  
Obere Warnow 

- - - - 

1.14 Straßenbauamt Schwerin 21.01.2024 Nein Ja Berücksichtigt 

 Ausführliche Abwägung 
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Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Nachbargemeinden 

Nummer Nachbargemeinde 
Stellungnahme 

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

2.1 Gemeinde Blankenberg 
über Amt Sternberger Seenlandschaft 

- - - - 

2.2 Gemeinde Kloster Tempzin 
über Amt Sternberger Seenlandschaft 

- - - - 

2.3 Gemeinde Kuhlen-Wendorf 
über Amt Sternberger Seenlandschaft 

- - - - 

2.4 Gemeinde Weitendorf 
über Amt Sternberger Seenlandschaft 

- - - - 

 
 

Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

Nummer Öffentlichkeit 
Stellungnahme 

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

3.1 MPP Meding Plan + Projekt GmbH 
über Rechtsanwälte Marx Siebert 

09.02.2024 Ja Ja Teilweise berücksichtigt 
 Ausführliche Abwägung 

3.2 BUND Ortsgruppe Brüel 05.02.2024 
12.02.2024 
10.04.2024 

Ja Ja Nicht berücksichtigt 
 Ausführliche Abwägung 

3.3 Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG 13.02.2024 Ja Ja Teilweise berücksichtigt 
 Ausführliche Abwägung  

3.4 Wittlinger Immobilien GmbH & Co. KG 
über Rechtsanwälte Günther 

15.02.2024 Ja Ja Berücksichtigt 
 Ausführliche Abwägung 

3.5 Holst / Lübcke  Ja Ja Nicht berücksichtigt 
 Ausführliche Abwägung 
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Verzeichnis der Stellungnahmen mit ausführlicher Abwägung 

Behörden und Träger öffentlicher Belange ................................................................................................................................................................................................................. 7 

1.1 Landkreis Ludwigslust-Parchim ......................................................................................................................................................................................................................... 7 

1.2 Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg ...................................................................................................................................................................... 16 

1.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg ................................................................................................................................................................ 18 

1.7 WEMAG AG .................................................................................................................................................................................................................................................... 20 

1.14 Straßenbauamt Schwerin ................................................................................................................................................................................................................................ 22 

3. Öffentlichkeit ......................................................................................................................................................................................................................................................... 23 

3.1 MPP Meding Plan + Projekt GmbH ................................................................................................................................................................................................................. 23 

3.2 BUND Ortsgruppe Brüel .................................................................................................................................................................................................................................. 40 

3.3 Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG ...................................................................................................................................................................................................... 47 

3.4 Wittlinger Immobilien GmbH & Co. KG ........................................................................................................................................................................................................... 50 

3.5 Holst / Lübcke .................................................................................................................................................................................................................................................. 55 
 
Für Behörden, TöB und Nachbargemeinden, die keine Bedenken oder abwägungserhebliche Hinweise geäußert haben, wurde auf die Aufführung der 
Stellungnahme mit ausführlicher Abwägung verzichtet. 
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Behörden und Träger öffentlicher Belange 

1.1 Landkreis Ludwigslust-Parchim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FD 33 – Bürgerservice / Straßenverkehr 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Der Hinweis zu den regelgerechten Sichten wird zur Kenntnis genommen. Eine Sichteinschränkung ist durch Haus Nr. 3 
gegeben, so dass die Anfahrsicht hier nicht eingehalten werden kann, dies stellt aber für die gegenständliche Planung kein 
Vollzugshindernis dar. Bei einer Planung im verdichteten baulichen Bestand sind Einschränkungen nicht immer 
vermeidbar. Im Bebauungsplan wird der Verbesserung von Sichtbeziehungen durch die textliche Festsetzung 8.2 
Rechnung getragen, indem sichtbehindernde bauliche Anlagen oder Pflanzungen für das westlich orientierte Sichtfeld 
ausgeschlossen werden. Zur Verbesserung des östlichen Sichtfelds wurde eine Verschiebung der Zufahrt geprüft. Diese 
ist im Rahmen des im B-Plan festgesetzten Ein- und Ausfahrtsbereiches möglich und soll nach derzeitigem Stand der 
Objektplanung umgesetzt werden. Dies führt zu einer leichten Verbesserung der Sichtbeziehungen, die Anfahrsicht nach 
RASt 06 kann nach Neukonstruktion des Sichtdreiecks dennoch nicht eingehalten werden. Somit ist es erforderlich, dass 
die Fahrzeugführer an der Sichtlinie vor dem Gehweg anhalten. Entsprechende Hinweise hierzu werden in die Begründung 
(Kapitel 4.5) aufgenommen. 
Der Hinweis zur Tempo 30-Zone wird dahingehend berücksichtigt, dass die Begründung (Kapitel 4.5 und 7.1.4) 
entsprechend berichtigt wird.  
Der Hinweis zu Verkehrsspiegeln wird dahingehend berücksichtigt, dass entsprechende Aussagen in der Begründung 
(Kapitel 7.14) entsprechend ergänzt werden. Das Anbringen eines Verkehrsspiegels stellt aber trotz möglicher winterlicher 
Einschränkungen eine zulässige Maßnahme zur Verbesserung der Sichtbarkeit von Verkehrsteilnehmern dar und kann 
bei Bedarf zur Anwendung kommen. 
Der Hinweis zur engen Aufeinanderfolge von Straßeneinmündung und Marktzufahrt wird zur Kenntnis genommen. Mit 
entsprechenden Markierungen oder Beschilderungen zur Einfahrt bzw. zu den Parkplätzen des geplanten 
Lebensmittelmarktes kann positive auf die Übersichtlichkeit der Verkehrsführung eingewirkt werden, so dass mögliche 
Konflikt- und Gefährdungspunkte vermieden bzw. gemindert werden können.   
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Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Hinweise zu Mindestabständen von Werbeaufstellern zu öffentlichen Verkehrsflächen sind im Rahmen der 
Objektplanung zu berücksichtigen, werden aber informatorisch in die Begründung (Kapitel 10) aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FD 38 – Brand- und Katastrophenschutz 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
1. Der Hinweis ist im Planvollzug zu beachten. Er ist bereits informatorisch in der Begründung (Kapitel 10) enthalten. 
 
 
 

2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die geforderte Löschwasserversorgung ist über eine 
Löschwasserentnahmestelle am Mühlenbach in ca. 50 m Entfernung nordwestlich vom Plangebiet (am Parkplatz des 
derzeitigen Penny-Marktes) sichergestellt. Nähere Angaben hierzu sind bereits in der Begründung (Kapitel 4.9) 
enthalten. Die Entnahmestelle ist bereits in der Planzeichnung dargestellt. 

 
 

 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 

3. Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die bestehende Löschwasserentnahmestelle ist 
entsprechend befestigt. 

 
 
 
 
 
 
 

FD 53 – Gesundheit 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Einwände bestehen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Bereits zur frühzeitigen Beteiligung (Vorentwurf) wurde eine Schalltechnische 
Untersuchung für den geplanten Lebensmittelmarkt erarbeitet. Diese war als Anlage zum B-Plan Gegenstand der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung. Die genannten Punkte wurden hierin berücksichtigt. Es wird von bis zu 4 
Anlieferungen täglich, in der Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr ausgegangen. Im Schallgutachten wurden 2 Anlieferungen in der 
Ruhezeit von 6 Uhr bis 7 Uhr berücksichtigt. Die Ergebnisse der Schalltechnischen Untersuchung wurden 
zusammenfassend in die Begründung aufgenommen. Zur Einhaltung der einschlägigen Immissionsrichtwerte an der 
benachbarten Wohnbebauung wurden außerdem Festsetzungen zum Schallschutz getroffen.  
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FD 60 – Regionalmanagement und Europa 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

FD 62 – Vermessung und Geoinformation 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
 
 
 

FD 63 – Bauordnung 
 
Denkmalschutz 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass dem B-Plan Nr. 8 aus denkmalpflegerischer Sicht zugestimmt werden kann. 

 
 
 
Der nebenstehende Hinweis wird berücksichtigt. Der betreffende Textteil in der Begründung wird entsprechend angepasst. 
 
 
 
 
 
 
Bauleitplanung 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird dahingehend berücksichtigt, dass die Festsetzung der Geschossigkeit im Plan-Teil A ergänzt wird. Die 
Aussagen in der Begründung entsprechen dem Planungswillen der Stadt. Das Fehlen der Festsetzung in der 
Planzeichnung stellte einen redaktionellen Fehler dar, der nunmehr behoben wird.  
 
 
 

FD 66 – Straßen- und Tiefbau 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände oder Bedenken bestehen. 
 
 
 
 

FD 68 – Umwelt 
 
Naturschutz 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass grundsätzlich keine Bedenken bestehen. 
1. Der Hinweis wird berücksichtigt. Von einer Eingriffsbilanzierung wird abgesehen. Die Bilanzierung bleibt zur 

Dokumentation des Verfahrens in der Begründung enthalten. Die Festsetzung zur Kompensation (Ökokonto) wird 
gestrichen. Zur Nachvollziehbarkeit werden entsprechende Ausführungen zur Nichtberücksichtigung der Eingriffs-
/Ausgleichsbewertung in der Begründung ergänzt. 

 

2. Der Hinweis zur Pflanzqualität wird berücksichtigt. Die Planunterlagen werden hinsichtlich der Pflanzqualität (STU 
14/16cm) zugunsten eines besseren Anwuchsergebnisses angepasst. 

 
 
 

 

 
 
 
 

Wasser- und Bodenschutz 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
Die Tabelle wird zur Kenntnis genommen. 
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Der B-Plan Nr. 8 begründet die Zulässigkeit eines Lebensmittelmarktes. Insofern sind aufgrund der Art des Vorhabens 
Auswirkungen auf einen Wasserkörper zu verneinen. 
 
Im Zusammenhang mit der Errichtung des Lebensmittelmarktes ist die Einleitung von Niederschlagswasser der befestigten 
Flächen und Dachflächen in einen lokalen Graben geplant. Dieser stellt sich als Ablauf des südlich gelegenen 
Regenrückhaltebeckens dar. Nach telefonischer Rücksprache mit der unteren Wasserbehörde (Frau Plückhahn) vom 
14.03.2024 ist der vorhandene offene Graben nicht als Oberflächengewässer im Sinne der benannten 
Handlungsempfehlung „Verschlechterungsverbot“ anzusehen. Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist nicht 
vorgesehen und aufgrund der schlechten Versickerungseigenschaften der anstehenden Böden auch nur schwer möglich. 
Insofern ist auch diese Frage zu verneinen. 
 
 
Bodenschutz 
 
 
 
 
- Der Hinweis ist bei Baumaßnahmen zu beachten. Er wird daher als Hinweis zum Bodenschutz in die Begründung 

aufgenommen. 
 
 
 
- Der Hinweis ist bei Baumaßnahmen/Bodenverwertung zu beachten. Er wird daher als Hinweis zum Bodenschutz in die 

Begründung aufgenommen. 
 
- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades des Plangebietes und der 

langjährigen Nutzung wird auf eine bodenkundliche Baubegleitung verzichtet. Diesbezüglich erfolgte eine telefonische 
Abstimmung mit der unteren Bodenschutzbehörde (Frau Krüger) am 06.05.2024. 

 
 
 

 
Gewässer/Abwasser/Grundwasserschutz 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Plangebiet in keiner Trinkwasserschutzzone befindet. 
 
Die Hinweise zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung werden zur Kenntnis genommen. Entsprechende 
Ausführungen sind in der Begründung enthalten. 
 

 
Der Hinweis zum Niederschlagswasser wird zur Kenntnis genommen. Entsprechende Ausführungen sind bereits in der 
Begründung (Kapitel 4.9) enthalten. 
 
Der nebenstehende Hinweis wird dahingehend berücksichtigt, dass entsprechende Aussagen in die Begründung (Kapitel 
10.3) aufgenommen werden. Als Planungsträgerin ist die Stadt über die geplante Verrohrung informiert. Die Anzeige an 
die uWB erfolgt durch den Bauträger. 
 
 
 
Der nebenstehende Hinweis zum Leitungsrecht wird dahingehend berücksichtigt, dass entsprechende Aussagen in die 
Begründung (Kapitel 10.3) aufgenommen werden. Die Stadt wird entsprechende Leitungsrechte mit dem 
Grundstückseigentümer vereinbaren. 
Die Freihaltung dieser Flächen ist bereits zeichnerisch im Plan-Teil A i.V.m. textlicher Festsetzung im Text-Teil B 
festgesetzt. 
 
 
Die weiteren Hinweise sind im Rahmen des Planvollzugs bzw. bei Baumaßnahmen zu berücksichtigen. Sie werden 
informativ in die Begründung (Kapitel 10.3) aufgenommen. 
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Immissionsschutz und Abfall 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
Mit der Schalltechnischen Untersuchung vom 28.01.2022 einschließlich der aus Anlass der Stellungnahme der unteren 
Immissionsschutzbehörde vom Verfasser erarbeiteten ergänzenden Betrachtungen vom 23.04.2024 ist im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens der Nachweis geführt worden, dass der Bebauungsplan vollziehbar ist. Alle durch die Planung 
ausgelösten Lärmkonflikte sind lösbar und erlauben eine Umsetzung des Planinhaltes. Da mit dem Plan jedoch nur ein 
konkretes Vorhaben ermöglicht werden soll, werden die Einzelheiten der Konfliktlösung anhand des konkreten Vorhabens 
nach dem Bauantrag auf das Baugenehmigungsverfahren im Rahmen einer planerischen Zurückhaltung verlagert. Der in 
der Stellungnahme geforderte Festsetzungskatalog entspricht in seinem Detaillierungsgrad den Anforderungen an 
Auflagen einer Baugenehmigung und kann dort viel besser anhand einer konkreten Objektplanung festgelegt werden. Zum 
Teil erweisen sich die Forderungen als rechtlich nicht umsetzbar bzw. es fehlt eine erforderliche Rechtsgrundlage für 
entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan. 
 
1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. In der Schalltechnischen Untersuchung zum geplanten Betrieb eines 

Lebensmittelmarktes wurden die relevanten Immissionsorte mit den Immissionsrichtwerten eines Mischgebietes 
(entsprechend vorliegender Gemeingelage) berücksichtigt. Die einschlägigen Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 
können eingehalten werden. 

 
 
 
 
 

2.  Das Spitzenpegelkriterium der TA Lärm kann gemäß Schalltechnischer Untersuchung tags bei Betrieb der 
betrachteten Anlagen eingehalten werden. 

 
3. Der Hinweis ist in den wesentlichen Punkten bereits berücksichtigt. Basierend auf den Aussagen der 

Schalltechnischen Untersuchung wurde im Text-Teil B die Errichtung einer Lärmschutzwand als Vorkehrung zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen festgesetzt. Der Standort der Lärmschutzwand wurde durch 
zeichnerische Festsetzung einer Fläche für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Plan-

Teil A eindeutig bestimmt. Hinsichtlich der lückenlosen Ausführung der Lärmschutzwand wird die entsprechende 
textliche Festsetzung ergänzt. 

 
 

 
4. Punkt 4 wird teilweise gefolgt. Die Schalltechnische Untersuchung wurde hinsichtlich des Schalldämm-Maßes ergänzt. 

Eine Festsetzung im Text-Teil B erfolgt jedoch im Sinne der planerischen Zurückhaltung nicht (siehe 1. Absatz der 
Abwägung).  

 
5.  Punkt 5 wird zur Kenntnis genommen. Eine entsprechende Festsetzung im Text-Teil B erfolgt im Sinne der 

planerischen Zurückhaltung nicht (siehe 1. Absatz der Abwägung). Ein entsprechender Hinweiswird in der 
Begründung ergänzt. 

 
 

6. Die Errichtung der Lärmschutzwand ist zwingende Voraussetzung für die Erteilung der Baugenehmigung zur Wahrung 
des Gebotes der Rücksichtnahme, das ohne die Wand nicht eingehalten werden kann. Punkt 6 fehlt es an einer 

Rechtsgrundlage, da für die Errichtung von Fenstern im Rahmen der dann zu erteilenden Baugenehmigung geprüft 
werden muss, ob dort überhaupt die Einrichtung von Fenstern und damit die Schaffung eines zusätzlichen 
Immissionsortes rechtlich zulässig ist. 

 

7. Punkt 7 wird zur Kenntnis genommen. Abhängig von der konkreten Objektplanung/vom beantragten Vorhaben kann 
dies im Rahmen der Baugenehmigung beauflagt werden. 
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8. Punkt 8 wird zur Kenntnis genommen. Betriebsregelungen können mangels Rechtsgrundlage nicht im B-Plan 

festgesetzt, aber in der Baugenehmigung geregelt werden. 

 
9. Punkt 9 wird zur Kenntnis genommen. Betriebsregelungen können mangels Rechtsgrundlage nicht im B-Plan 

festgesetzt, aber in der Baugenehmigung geregelt werden. 
 

10. Punkt 10 wird zur Kenntnis genommen. Betriebsregelungen können mangels Rechtsgrundlage nicht im B-Plan 
festgesetzt, aber in der Baugenehmigung geregelt werden. 

 
 

 
11. Punkt 11 wird zur Kenntnis genommen. Abhängig von der konkreten Objektplanung/vom beantragten Vorhaben kann 

dies im Rahmen der Baugenehmigung beauflagt werden. 
 

12.  Punkt 12 wird teilweise gefolgt. Die Schalltechnische Untersuchung wurde hinsichtlich des Schalldämm-Maßes 
ergänzt. Eine Festsetzung im Text-Teil B erfolgt jedoch im Sinne der planerischen Zurückhaltung nicht (siehe 1. Absatz 
der Abwägung).  

 
 

13. Punkt 13 wird zur Kenntnis genommen. Betriebsregelungen können mangels Rechtsgrundlage nicht im B-Plan 
festgesetzt, aber in der Baugenehmigung geregelt werden. 

 
14. Punkt 14 wird zur Kenntnis genommen. Betriebsregelungen können mangels Rechtsgrundlage nicht im B-Plan 

festgesetzt, aber in der Baugenehmigung geregelt werden. 
 
 

15. Die Begrenzung auf max. 50 Stellplätze ist offenbar aus der Schalltechnischen Untersuchung abgeleitet. Die 
Modellierung der Kfz-Bewegungen auf der Stellplatzanlage des geplanten Lebensmittelmarktes erfolgte gemäß der 
Parkplatzlärmstudie bezogen auf eine Verkaufsfläche von ca. 1000 m². Die betrachteten Zu- und Abfahrten der 
Parkplatzanlage sind somit unabhängig von der Stellplatzzahl getroffen und schalltechnisch so beurteilt, dass auch 
eine höhere Stellplatzanzahl realisierbar ist, sofern die im Schallgutachten dargestellte Parkplatzfläche unverändert 
ist. Nach aktueller Objektplanung sind 64 Stellplätze geplant. Daraus ergibt sich keine höhere Immissionsbelastung 

an den betrachteten Immissionsorten. Betreffende Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. Die 
ergänzenden Anmerkungen des Schallgutachters werden der Begründung als Anlage beigefügt.  

 

16. Punkt 16 wird zur Kenntnis genommen. Betriebsregelungen können mangels Rechtsgrundlage nicht im B-Plan 
festgesetzt, aber in der Baugenehmigung geregelt werden. 

 

17. Punkt 17 wird zur Kenntnis genommen. Betriebsregelungen können mangels Rechtsgrundlage nicht im B-Plan 
festgesetzt, aber in der Baugenehmigung geregelt werden. 

 

18.  Punkt 18 wird zur Kenntnis genommen. Der Vorgabe fehlt der bodenrechtliche Bezug, weshalb sie nicht im B-Plan 
festgesetzt, aber in der Baugenehmigung geregelt werden kann. 

 

19.  Punkt 19 wird zur Kenntnis genommen. Die bauliche Ausführung der Sammelbox ist bereits Gegenstand einer im B-
Plan enthaltenen textlichen Festsetzung. Der Standort kann und sollte bei Erfordernis aber abhängig von der 
konkreten Objektplanung/vom beantragten Vorhaben im Rahmen der Baugenehmigung geregelt werden. 

 

20.  Punkt 20 wird zur Kenntnis genommen. Die bauliche Ausführung der Stellplätze und Zufahrten ist bereits Gegenstand 
einer im B-Plan enthaltenen textlichen Festsetzung. 

 

21.  Punkt 21 wird zur Kenntnis genommen. Eine Antireflexionsbeschichtung ist bei Solarmodulen Stand der Technik 
und kommt bei nahezu allen auf dem Markt erhältlichen Modulen zur Anwendung. 

 

22.  Punkt 22 wird nicht gefolgt. Der gegenständliche Bebauungsplan eröffnet im Sinne des Klimaschutzes lediglich die 
Möglichkeit, Photovoltaikanlagen als Nebenanlagen zum Lebensmittelmarkt zu errichten und begründet nicht 
vordergründig deren Nutzung. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit durch den Vorhabenträger bleibt somit offen. 
Aufgrund des überragenden öffentlichen Interesses erneuerbarer Energien hält die Rechtsprechung Blendanalysen 
als Teil des Gebotes der Rücksichtnahme bei nachbarlicher Bebauung in der Regel für nicht erforderlich. 

 

23.  Punkt 23 wird zur Kenntnis genommen. Es wird auf die Abwägung zu Punkt 22 verwiesen. 
 

 
24. Punkt 24 wird zur Kenntnis genommen. Der Vorgabe fehlt der bodenrechtliche Bezug, weshalb sie nicht im B-Plan 
festgesetzt werden kann. 
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Hinweise 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie dienen dem Schutz der Nachbarschaft sowie der Umwelt und sind 
allgemein im Planvollzug, während der Bauphase bzw. des Betriebs zu beachten.  
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Abfallwirtschaft 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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1.2 Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vorgelegte Unterlagen und Planungsziele 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Raumordnerische Bewertung 
 

Die Bewertung wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Zustimmung seitens des AfRL WM weiter fort gilt. 

 
Bewertungsergebnis 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und 
Landesplanung vereinbar ist. 
 

 
Abschließende Hinweise 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
Der Bitte wird gefolgt. Ein PDF-Exemplar des rechtsverbindlichen B-Plans Nr. 8 wird dem AfRL WM 
übermittelt.  
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1.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Westmecklenburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Landwirtschaft/EU-Förderangelegenheiten 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Hinweis der unteren Naturschutzbehörde ist eine Eingriffsbilanzierung nicht erforderlich. Auf einen 
Ausgleich über den Erwerb von Ökopunkten wird daher verzichtet. 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und Anregungen geäußert werden. 
 

2. Integrierte ländliche Entwicklung 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und Anregungen geäußert werden. 
 
 
 

3. Naturschutz, Wasser und Boden 
 
3.1 Naturschutz 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Der Landkreis Ludwigslust-Parchim als untere Naturschutzbehörde wurde im Planverfahren beteiligt. 
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3.2 Wasser 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des StALU WM keine wasserwirtschaftlichen Bedenken 
bestehen. 
 
 

3.3 Boden 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind insbesondere bei Baumaßnahmen zu beachten 
und bereits informativ in der Begründung (Kapitel 10) enthalten. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim wurde 
im Planverfahren beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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1.7 WEMAG AG 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich Netzanlagen der WEMAG im Plangebiet befinden.  
Die weiteren Hinweise sind im Rahmen der Bauausführung bzw. der Erschließungs-/Objektplanung zu 
berücksichtigen. Entsprechende Aussagen werden daher informativ in die Begründung (Kapitel 10) 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Der Bestandsplan wird zur Kenntnis genommen. Ein Hinweis auf die im Plangebiet verlaufende Leitung ist 
bereits in der Begründung enthalten. 
 
 

 
Weitere Versorgungsträger wurden im Planverfahren beteiligt. Anlagen von Einspeisern regenerativer 
Energien sind nicht bekannt bzw. wurden im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht 
angezeigt. 
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1.14 Straßenbauamt Schwerin  
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass in verkehrlicher, straßenbaulicher und straßenrechtlicher Hinsicht 
keine Bedenken bestehen. 

 
Der nebenstehende Hinweis ist im Rahmen der Objektplanung/Bauausführung zu beachten. Ein 
entsprechender Hinweis wird informativ in die Begründung (Kapitel 10) aufgenommen. 
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3. Öffentlichkeit 
 

3.1 MPP Meding Plan + Projekt GmbH 
über Rechtsanwälte Marx Siebert 

 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Einwenderin 
 
 
Der erteilte Bauvorbescheid berechtigt nicht zur Errichtung und Nutzung eines Wohngebäudes und wird 
gemäß § 75 i.V.m. § 72 Abs. 5 LBO M-V unbeschadet der Rechte Dritter erteilt. Die MPP Meding Plan + 
Projekt GmbH ist weder Grundstückseigentümerin, noch ist der Vorbescheid mit Zustimmung der 
Grundstückseigentümerin ergangen. Für eine auf Grundlage des Vorbescheids zu erteilende 
Baugenehmigung besteht mangels Zustimmung der Grundstückseigentümerin kein 
Sachbescheidungsinteresse. Die Einwenderin hat somit keine Möglichkeit das im Vorbescheid genehmigte 
Vorhaben zu verwirklichen. 
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II. Hintergrund der Planung 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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III. Formelle Einwendungen 
 

 
1. Verstoß gegen § 3 Abs. 1 BauGB 
 
 
Es widerspricht der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 S. 1 BauGB nicht, dass der 
Vorentwurf bereits durch ein fachlich dafür qualifiziertes Planungsbüro erstellt worden ist. Die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung erfordert nicht, dass ein städtebaulicher Entwurf oder eine vergleichbare Skizze 
der Planvorstellungen hergestellt werden muss. Die Ziele und Zwecke der Planung sind auch aus dem nun 
vorliegenden Planentwurf und dem Vorentwurf der Begründung und des Umweltberichts ersichtlich, ohne 
dass dadurch bereits eine Vorfestlegung erfolgt ist. Der Zweck der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
ist damit erfüllt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Stadt ist es grundsätzlich freigestellt, in welcher Art und Weise die Unterrichtung und Anhörung im 
Sinne der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt. Die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte durch öffentliche Auslegung des Vorentwurfs des B-Plans Nr. 8. in der 
Zeit vom 22.08.2022 bis zum 21.09.2022. Bei der Veröffentlichung des Entwurfs ist die Stadt jedoch an die 
Maßgaben des § Abs. 2 BauGB gebunden und hat den Entwurf dementsprechend im Internet veröffentlicht 
und zusätzlich in der Zeit vom 15.01.2024 bis zum 16.02.2024 öffentlich ausgelegt. Durch beide 
(rechtskonform erfolgten) Öffentlichkeitsbeteiligungen wurde sichergestellt, dass sich die Öffentlichkeit 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums über die Planung informieren konnte und ihr damit ebenfalls 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben wurde. Eine Erschwernis der Beteiligung ist nicht 
ersichtlich.  

 
2. Amtliche Bekanntmachung irreführend 

 
 
Die in der Bekanntmachung gewählte Formulierung, dass allen „Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung“ 
gegeben wird, entspricht dem Gesetzeswortlaut in § 3 Abs. 1 S. 1 HS 2 BauGB. Da das Gesetz nicht 
vorgibt, auf welche Weise eine Erörterung durchzuführen ist und spätestens mit dem 
Planungssicherstellungsgesetz die Öffentlichkeitsbeteiligung in schriftlicher und digitaler Form etabliert, 
erfüllt die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung den gesetzlich vorgesehenen Zweck. Ein beschränkter 
Teilnehmerkreis besteht nicht, da die Bekanntmachung öffentlich erfolgt ist. 
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3. Begründung des Bebauungsplans hinfällig 
 

 
Ein Verstoß gegen § 3 Abs. 2 BauGB liegt nicht vor. § 3 Abs. 2 BauGB regelt das Verfahren zur Beteiligung 
der Öffentlichkeit. Nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB sind die Entwürfe der Bauleitpläne mit der Begründung und 
den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, oder bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Dauer einer angemessenen längeren Frist im Internet zu 
veröffentlichen. Eine vollständige Begründung des Bebauungsplans wurde im Rahmen der Offenlage mit 
den erforderlichen Unterlagen ausgelegt. Im Übrigen wäre es nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BauGB für die 
Wirksamkeit des Bebauungsplans unbeachtlich, wenn die Begründung der Satzung oder ihr Entwurf 
unvollständig ist.  

Sofern geltend gemacht wird, die Stadt Brüel verliere Kaufkraft an die Umlandgemeinden, ist dies gerade 
ein städtebaulicher Grund, der für den Bebauungsplan spricht. Das B-Plangebiet befindet sich im faktischen 
zentralen Versorgungsbereich der Stadt Brüel. Die Errichtung eines Lebensmittelmarktes trägt zur Stärkung 
des zentralen Versorgungsbereichs bei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Bauvorbescheid für den aktuell betriebenen Penny-Markt zur Erweiterung der Verkaufsfläche auf 1.200 
m² berechtigt noch nicht zur Bauausführung und Nutzung. Es ist daher zum derzeitigen Zeitpunkt unklar, 
ob der Vorbescheid überhaupt umgesetzt wird. Ob die Erweiterung ohne den Bebauungsplan einfacher 
umzusetzen wäre, ist irrelevant. Solche Überlegungen liefen auf eine Bedarfsprüfung hinaus, die nach Art. 
14 Abs. 5 der EU-Dienstleistungsrichtlinie unzulässig ist und auf ein planwirtschaftliches Vorgehen 
hinausliefe. 
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Die städtebaulichen Auswirkungen eines fortgesetzten Betriebs eines Lebensmittelmarktes am Standort 
der Brüeler Mühle wurde unter Berücksichtigung einer möglichen Erweiterung der Verkaufsfläche auf 1.200 
m² ergänzend schallgutachterlich und verkehrsgutachterlich untersucht und die Umsetzbarkeit der Planung 
festgestellt. Die Aussage in der Begründung, dass keine Neuansiedlung erfolge, bezieht sich ausschließlich 
auf den geplanten Neubau eines Marktes und dem damit verbundenen „Umzug“ eines bereits 
ortsansässigen Lebensmitteleinzelhändlers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Keine Planungsbefugnis nach § 1 Abs. 3 BauGB 
 
 
Der Bebauungsplan ist städtebaulich erforderlich. Nach ständiger Rechtsprechung ist dabei auf die 
planerische Konzeption einer Gemeinde abzustellen. Denn es ist den eigenen städtebaulichen 
Vorstellungen einer Gemeinde überlassen, ob, wie und wann sie einen Bebauungsplan aufstellt, ändert 
oder aufhebt (BVerwG, Urteil vom 17. 9. 2003 - 4 C 14/01 – m.w.N.).  
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Entgegen der Einwendung bedarf es aufgrund des grundsätzlich weiten Planungsermessens keiner 
Kaufkraftanalyse, um den Bedarf für die Planung zu rechtfertigen. Dies wäre ein planwirtschaftliches 
Vorgehen, das als Bedarfsprüfung Art. 14 Abs. 5 der EU-Dienstleistungsrichtlinie widerspräche. 
 
 

 
Ein städtebauliches Erfordernis besteht unabhängig von der Erweiterungsmöglichkeit des Standorts Ernst-
Thälmann-Straße 27. Die Wiedernutzbarmachung der seit mehr 20 Jahren brachliegenden 
innerstädtischen Fläche liegt im besonderen Interesse der Stadt. Der Bebauungsplan schafft die 
Voraussetzungen für die Errichtung eines modernen Lebensmittelmarktes, der eine Versorgung der 
Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und Waren des täglichen Bedarfs für die Zukunft sichert und den 
faktischen zentralen Versorgungsbereich stärkt. Gleichzeitig wird auf die Beseitigung eines langjährigen 
städtebaulichen Missstands hingewirkt. Die neuen Erkenntnisse zum Bauvorbescheid werden aber 
dahingehend berücksichtigt, dass die Ausführungen zum Planungsanlass in der Begründung geändert 
werden. 
 

Die Stadt hat sich entsprechend der Ausführungen in der Begründung im Rahmen der Abwägung mit 
möglichen Nachnutzungen des Altstandorts des Lebensmittelmarktes auseinandergesetzt und 
grundsätzlich aufgezeigt, welche Entwicklungen grundsätzlich möglich und nach den Vorstellungen der 
Stadt in Frage kommen. Auf den begrenzten Einfluss der Stadt bei der Umsetzung konzeptioneller Ideen 
zur Nachnutzung aufgrund der bestehenden Eigentumsverhältnisse wurde bereits hingewiesen. 
Aufgrund der fehlenden Zustimmung der Grundstückseigentümerin hat die Einwenderin keine Möglichkeit 
das im Vorbescheid genehmigte Vorhaben zu verwirklichen.  
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V. Verstoß gegen § 1 Abs. 4 BauGB 
 

 
Das Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg ist im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt worden. Mit Stellungnahme vom 15.09.2022 
hat das AfRL mitgeteilt, dass der Bebauungsplan mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und 
Landesplanung vereinbar ist. Dies wurde auch mit Stellungnahme vom 09.02.2024 zum Entwurf bestätigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Ausführungen zum Landesentwicklungsprogramms werden zur Kenntnis genommen. 
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Durch die Revitalisierung eines früheren Einzelhandelsstandorts in integrierter Lage innerhalb eines 
Grundzentrums ist Ziel 4.3.2 (2) LEP gewahrt. Eine wirtschaftliche Bedarfsanalyse ist nicht erforderlich, 
weil die landesplanerischen Regelungen grundsätzlich wettbewerbsneutral und nicht bedarfsabhängig sind. 
Die städtebaulichen Auswirkungen des Vorhabens wurden im laufenden Planverfahren geprüft und in der 
Abwägung berücksichtigt. 
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Aus Ziel 4.3.2 (5) LEP ergibt sich keine Verpflichtung für die Stadt Brüel, ein Einzelhandelskonzept für 
einen Bebauungsplan aufzustellen. Aufgrund der Größe und städtebaulichen Struktur befindet sich das 
Plangebiet im faktischen zentralen Versorgungsbereich der Stadt. 
 
 
 
 
 
 
 

Das Vorbehaltsgebiet Tourismus wurde als Grundsatz der Raumordnung in der Planung berücksichtigt. 
Eine Beeinträchtigung touristischer Belange ist nicht erkennbar. 
 
 
 

VI. Verstoß gegen das Entwicklungsgebot 
 

 
Die Stadt Brüel verfügt über keinen Flächennutzungsplan. Dies ist nach § 8 Abs. 2 S. 2 BauGB auch nicht 
zwingend erforderlich. Der hier aufzustellende Bebauungsplan genügt aufgrund seiner Größe und der 
städtebaulichen Struktur des Gemeindegebiets, um gemäß § 8 Abs. 2 S. 2 BauGB die städtebauliche 
Entwicklung zu ordnen. Das Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB ist daher für die vorliegende 
Planung nicht einschlägig. 
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VII. Verstoß gegen § 1 Abs. 6 BauGB 
 

 
Der Bebauungsplan verstößt nicht gegen § 1 Abs. 6 BauGB. Der Bebauungsplan dient der Revitalisierung 
eines durch Einzelhandelsnutzung bereits vorgeprägten Standortes (ehemaliger TiP-Markt) im faktischen 
zentralen Versorgungsbereich der Stadt Brüel. Der Bebauungsplan schafft die Voraussetzungen für die 
Errichtung eines modernen Lebensmittelmarktes, der eine Versorgung der Bevölkerung mit 
Nahrungsmitteln und Waren des täglichen Bedarfs für die Zukunft sichert. Der Bebauungsplan stärkt somit 
die Funktion des faktischen zentralen Versorgungsbereichs und dient damit gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB 
Standort der Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche als wichtigem öffentlichen Belang. 
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Denkmalpflegerische Belange wurden in der Planung sach- und fachgerecht berücksichtigt. Auswirkungen 
auf das bestehende Bodendenkmal können auch bei anderweitigen baulichen Nutzungen nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen werden. So finden sich auch in dem von der Einwenderin angeführten 
Bauvorbescheid Nebenbestimmungen in Bezug auf das Bodendenkmal. 
 
 
 
 
 
 

VIII. Weitere durchgreifende Mängel der Planung 
 

 
1. Schwerwiegendes Planungshindernis: Bodendenkmal 
 

 
Die denkmalschutzrechtlichen Belange werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt. 
Im Übrigen sind mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmte Erkundungen und darauffolgende 
Maßnahmen Gegenstand eines späteren Baugenehmigungsverfahrens. Unabhängig vom Ergebnis der 
denkmalpflegerischen Untersuchungen kann eine Beeinträchtigung des Bodendenkmals durch 
entsprechende bautechnische Maßnahmen vermieden werden. Insofern kann eine Konfliktbewältigung 
sicher auf Ebene des nachfolgenden Baugenehmigungsverfahrens erfolgen. Die untere 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim hat mit ihrer Stellungnahme zum Entwurf 
dem B-Plan Nr. 8 grundlegend zugestimmt. 
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2. Betrachtung der Bestandssituation völlig unzureichend 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 8 trifft keine Festsetzungen für Bereiche außerhalb seines Geltungsbereichs, so 
dass sonstige Flächen unberücksichtigt bleiben können. Etwaige städtebaulichen Folgen für die Stadt Brüel 
werden auch unter Berücksichtigung vorhandener Einzelhandelsstrukturen im Rahmen der 
Abwägungsentscheidung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Unzulässige Gefälligkeitsplanung 
 
 
Ein Bebauungsplan mit einem konkreten Vorhabenbezug führt immer zu einer Begünstigung des 
Grundstückseigentümers/eines Investors. Da städtebauliche Gründe für die Planung bestehen, scheidet 
eine Gefälligkeitsplanung aus. Eine Gefälligkeitsplanung liegt erst dann vor, wenn die Gemeinde die 
Bauleitplanung vorschiebt, um allein private Interessen zu verfolgen (BVerwG Urt. v. 14.7.1972 – 4 C 8.70). 
Andererseits darf die Gemeinde hinreichend gewichtige private Belange zum Anlass einer Bauleitplanung 
nehmen und sich dabei an den Wünschen der Grundeigentümer orientieren, allerdings unter der 
Voraussetzung, dass sie zugleich auch städtebauliche Belange und Zielsetzungen verfolgt, weil nur 
dadurch die Planung gestützt werden kann (BVerwG Beschl. v. 30.12.2009 – 4 BN 13.09). Ein 
Zusammenwirken zwischen Gemeinde und privaten Investoren bei der Einleitung und Aufstellung von 
Bauleitplänen widerspricht insoweit daher nicht dem § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB. Nach diesen Maßstäben 
liegt hier ersichtlich keine Gefälligkeitsplanung vor. Der Bebauungsplan dient der Revitalisierung eines 
durch Einzelhandelsnutzung bereits vorgeprägten Standortes (ehemaliger TiP-Markt) im faktischen 
zentralen Versorgungsbereich der Stadt Brüel. Der Bebauungsplan schafft die Voraussetzungen für die 
Errichtung eines modernen Lebensmittelmarktes, der eine Versorgung der Bevölkerung mit 
Nahrungsmitteln und Waren des täglichen Bedarfs für die Zukunft sichert. Der Bebauungsplan stärkt somit 
die Funktion des faktischen zentralen Versorgungsbereichs und dient damit gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB 
Standort der Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche als wichtigem städtebaulichem 
Belang. 
 
4. Verkehrsbetrachtung unzureichend 
 
Die für die Umsetzbarkeit der Planung erstellte Verkehrsuntersuchung entspricht den anerkennten Regeln 
der Technik. Die verkehrstechnischen Auswirkungen einer Nachnutzung des Bestandsstandortes an der 
Brüeler Mühle wurden ergänzend verkehrsgutachterlich untersucht. Sollte sich im alten Penny-Gebäude 
ein anderer Discounter ansiedeln, würde die Verkehrsmenge in der Schulstraße hiernach etwas höher 
liegen als im ursprünglichen Gutachten angenommen. Dafür würde sich aber die Verkehrsmenge im 
Bereich der mit dem Bebauungsplan geplanten Zufahrt zum Plangebiet etwas verringern. Die Kunden, die 
in beiden Discountern einkaufen, würden zu Großteilen nur 1 x parken und die Wege zwischen den 
Discountern zu Fuß zurücklegen (Mitnahme- und Verbundeffekte). Da in beiden Spitzenstunden derzeit 
sowohl an der Schulstraße, als auch in der neuen Penny-Zufahrt jeweils die beste Verkehrsqualität (Stufe 
A) erreicht wird, würde eine evtl. kleine Erhöhung von Verkehrsmengen leistungstechnisch kein Problem 
darstellen. 
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5. Lärmbetrachtung völlig unzureichend 
 
 
 
 
 
 
 
Der Einzelhandelsstandort im Plangebiet ist nicht in der Weise aufgegeben worden, dass mit einer 
Wiedernutzbarmachung nicht mehr gerechnet werden konnte. Daher kann trotz des längeren Leerstands 
die Fläche als Gewerbefläche berücksichtigt werden, so dass Wohn- und Gewerbeflächen 
aneinandergrenzen. Nach den Vorgaben der TA Lärm können in diesen Fällen die Lärmrichtwerte eines 
Mischgebietes zu Grunde gelegt werden. Die geduldete Nutzung des Parkplatzes durch Anwohner ändert 
an der bauplanungsrechtlichen Zuordnung der Fläche nichts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Betriebsbedingter Verkehrslärm wird in der zum B-Plan Nr. 8 erstellten Schalltechnischen Untersuchung 
berücksichtigt und nach TA Lärm bewertet. verkehrsbezogene Immissionen sind bereits, wie vom 
Einwender benannt, nach TA Lärm berücksichtigt. Aufgrund der bestehenden Verkehrsdichte auf der B 192 
stellen die zusätzlichen Verkehrsgeräusche des geplanten Lebensmittelmarktes keine zusätzliche 
Belastung dar. Da weiterhin eine Vermischung mit dem öffentlichen Verkehr bereits an der 
Grundstücksgrenze zur Bundesstraße erfolgt, sind keine Maßnahmen organisatorischer Art zur 
Verminderung der Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen nach TA Lärm abzuleiten. 
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Die Ermittlung und Beurteilung der Lärmimmissionen erfolgt nach TA Lärm und berücksichtigt die 
Vorbelastung sowie die durch das Vorhaben (zusätzlich) ausgelöste Zusatzbelastung. Eine relevante 
Vorbelastung an den dem Penny Markt zugewandten Immissionsaufpunkten ist nicht gegeben, daher 
wurde davon ausgegangen, dass die Zusatzbelastung durch den Betrieb des Penny Marktes der 
Gesamtbelastung entspricht (vgl. Schallgutachten, Ziffer 2.1). Die Lärmsituation wurde nach Auslegung des 
Entwurfs nochmals unter Berücksichtigung einer gewerblichen Vorbelastung am Altstandort in der Brüeler 
Mühle auf dem Grundstück Ernst-Thälmann-Straße 27 geprüft, mit dem Ergebnis, dass die 
Immissionsrichtwerte für ein Mischgebiet auch unter Berücksichtigung der zulässigen Emissionen am 
Altstandort nicht überschritten werden. Die betreffenden Ausführungen in der Begründung werden 
entsprechend ergänzt. 
 
Aus der Schalltechnischen Untersuchung zum B-Plan Nr. 8 ergibt sich, dass bei einer Belieferung des 
Marktes in der Nacht die nächtlichen Immissionsrichtwerte überschritten würden, so dass die 
Nachtanlieferung auszuschließen sei. Dies ist über eine entsprechende Nebenbestimmung in der 
Baugenehmigung sicherzustellen. Was nicht ausgeschlossen und dementsprechend berücksichtigt wurde 
sind die Zu- und Abfahrten von Kunden und Mitarbeitern in der Stunde vor oder nach der Betriebszeit. 
 
 
 
 
 
 

 
6. Verstoß gegen den Trennungsgrundsatz 
 

 
Der Einzelhandelsstandort im Plangebiet ist nicht in der Weise aufgegeben worden, dass mit einer 
Wiedernutzbarmachung nicht mehr gerechnet werden konnte. Daher kann trotz des längeren Leerstands 
die Fläche als Gewerbefläche berücksichtigt werden. Der Trennungsgrundsatz erfordert daher nicht, dass 
die bestehende Gewerbefläche nicht wieder revitalisiert werden könnte. Insbesondere ist durch das 
Schallgutachten die Einhaltung der Richtwerte der TA Lärm an den maßgeblichen Immissionsorten belegt. 
Schädliche Umwelteinwirkungen werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes ausgeschlossen. 
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7. Umweltbericht unzureichend 
 

 
Der Umweltbericht wurde entsprechend der Anforderungen des § 2 Abs. 4 BauGB erarbeitet und enthält 
die nach Anlage 1 BauGB erforderlichen Bestandteile. 
 
 
 

Die Bäume wurden im Umweltbericht berücksichtigt, aber für die Rodung ist ein gesonderter Antrag 
erforderlich der entscheidend für die Beurteilung ist. Im Umweltbericht ist ein Verweis auf diesen Antrag 
enthalten, des Weiteren prognostiziert der Umweltbericht lediglich „keine erheblichen Auswirkungen“ auf 
die Bäume. Dies berücksichtigt auch den überwiegend schlechten Erhaltungszustand der Bäume.  Die 
Baumschutzkompensationsermittlung ist in der Begründung enthalten, somit wurden geschützte Bäume 
auf Ebene des Bebauungsplanes berücksichtigt. Die untere Naturschutzbehörde hat der Rodung in Ihrer 
Stellungnahme zugestimmt, damit ist die Vollzugsfähigkeit der Planung nicht gefährdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die lokalen Gegebenheiten, vor allem die Verrohrungen und Flächenbefestigungen als Wanderhindernisse 
sprechen in einer Potentialanalyse gegen ein Amphibienvorkommen. Daher ist eine Eigenkontrolle zur 
Hautaktivitätszeit ausreichend.   
 
 
 
 
 
 
 

 
Es erfolgt keine signifikante Mehrversiegelung im Vergleich zum Bestand (4.177m² im Bestand versiegelt, 
602m² mögliche Mehrversiegelung = 10% des Geltungsbereiches). Hierdurch sind keine relevanten 
Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel zu erwarten. 
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Bei einer Potentialanalyse werden potentiell vorkommende Arten betrachtet. Aufgrund der Bauweise bzw. 
des Zustands der Bestandsgebäude sind keine Fledermausquartiere zu erwarten. Damit steht § 44 
BNatSchG nicht der Planung entgegen. Bei einem Abriss hat eine gutachterliche Kontrolle zu erfolgen. 
Sollten dabei wider Erwarten Fledermäuse gefunden werden, sind Schutz- bzw. Ersatzmaßnahmen zu 
prüfen.  
 
 
 
Der Untersuchungsraum für in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten bezieht sich nach 
Anlage 1 Ziff. 2 d) BauGB auf den räumlichen Geltungsbereich des hier betrachteten Vorhabens. Insofern 
handelt es sich an dieser Stelle nicht um die Prüfung von alternativen Standorten für den beabsichtigten 
Bebauungsplan, sondern um eine differenzierte Betrachtung der Ausgestaltung des Vorhabens am 
gewählten Standort. Der Bauvorbescheid für den aktuell betriebenen Penny-Markt zur Erweiterung der 
Verkaufsfläche auf 1.200 m² berechtigt noch nicht zur Bauausführung und Nutzung. Es ist daher zum 
derzeitigen Zeitpunkt unklar, ob der Vorbescheid überhaupt umgesetzt wird. Ob die Erweiterung ohne den 
Bebauungsplan einfacher umzusetzen wäre, ist irrelevant. Solche Überlegungen liefen auf eine 
Bedarfsprüfung hinaus, die nach Art. 14 Abs. 5 der EU-Dienstleistungsrichtlinie unzulässig ist und auf ein 
planwirtschaftliches Vorgehen hinausliefe. 
 
Der Aspekt Klimaschutz wurde im Umweltbericht bewertet. Entsprechend dem B-Plan wird ein vorhandener 
versiegelter Standort wiedernutzbar gemacht und der Klimaschutz u.a. durch die Vermeidung der 
Inanspruchnahme neuer Flächen im Außenbereich und die Vermeidung zusätzlicher automobiler Verkehre 
gegenüber einer Stadtrandbebauung berücksichtigt. Auch in dem Grundsatz „Innen- vor 
Außenentwicklung“, dem der vorliegende B-Plan folgt, findet sich der Klimaschutzaspekt wieder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                        Bebauungsplan Nr. 8 “SB-Markt Sternberger Straße“ der Stadt Brüel                 39 

                                                                                                                                                                                        Abwägung zum Entwurf       Stand: Mai 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                        Bebauungsplan Nr. 8 “SB-Markt Sternberger Straße“ der Stadt Brüel                 40 

                                                                                                                                                                                        Abwägung zum Entwurf       Stand: Mai 2024 

 

3.2 BUND Ortsgruppe Brüel 
 
Die Stellungnahmen werden nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eine Erhebung von Einwendungen einer anerkannten Umweltvereinigung setzt nach § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
UmwRG voraus, dass diese geltend macht, in ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbereich der Förderung 
der Ziele des Umweltschutzes berührt zu sein. Einwendungen, die sich auf die Auswirkungen auf die 
Einzelhandelsnutzung am Bestandsstandort Brüeler Mühle, die raumordnerische Bewertung des 
Bebauungsplans oder auf die alternative Errichtung von Wohnbebauung im Plangebiet beziehen, sind nicht 
von diesem Aufgabenbereich erfasst und damit nicht zu berücksichtigen. 
 
 

 
Die Erweiterungsmöglichkeit (Bauvorbescheid über bis zu 1200 m²) am Altstandort wurde im laufenden 
Planverfahren im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung angezeigt. Die neuen Erkenntnisse zum 
Bauvorbescheid werden berücksichtigt, die betreffenden Ausführungen zum Planungsanlass in der 
Begründung werden aktualisiert. Vor dem Hintergrund der Wiedernutzbarmachung eines durch 
Einzelhandelsnutzung bereits vorgeprägten Standortes (ehemaliger TiP-Markt) und der damit verbundenen 
Stärkung des faktischen zentralen Versorgungsbereichs der Stadt Brüel dient die Planung gewichtigen 
öffentlichen Belangen. An der Planung wird festgehalten.  
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Die durch den B-Plan zulässige bauliche Mehrversiegelung von 602 m² gegenüber dem Bestand führt zu 
keinen weiteren relevanten Veränderungen der Grundwassersituation. Betroffen von 
Geländeveränderungen ist der Grundwasserleiter 1, dessen geringer Flurabstand eine fachgerechte 
Versickerung verhindert. Die Einleitung von Niederschlags- oder Abwasserwasser ist gesetzlich klar 
geregelt und beim Bau und Betrieb beachten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der erneute Hinweis zur Grünfläche (Park) und zum Biotopverbund, verbessert weder die Bedeutung, die 
Ausstattung bzw. die Vitalität der Gehölze der Grünfläche noch schafft er Flächen oder Strukturen für einen 
tatsächlichen Biotopverbund. 
In der Abwägung zwischen der entstehenden Lärmbelästigung bei Nutzung der Schulstraße als 
Hauptzufahrt und der Erhaltung der Grünfläche ist eindeutig der Schutz der Anwohner der Schulstraße 
höherrangig.  
 
 
 
 
 

Der Bereich des Plangebietes ist im Schallgutachten als sogenannte Gemengelage eingestuft worden. 
Diese Einstufung wurde auch durch den Fachdienst Bauordnung des Landkreises bestätigt. Der Begriff 
„Gemengelage“ wird in der TA Lärm (Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz - Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) das Aneinandergrenzen von 
einerseits gewerblich oder in ihrer Geräuschauswirkung vergleichbar genutzten Gebieten und von 
andererseits zum Wohnen dienenden Gebieten bezeichnet. Das ist vorliegend der Fall. Insofern sind die 
Annahmen des Schallgutachtens korrekt. 
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Die Bewertung der Arten erfolgte auf Grundlage einer Potentialanalyse und bedarf somit keiner separaten 
Erfassung. 
 
 
 
Der Graben stellt eine Ableitung des Regenrückhaltebeckens dar, eine Biotopverbindungsfunktion liegt 
nicht vor. Aus artenschutzrechtlichen Gründen sind die Zeiten für die Rodung von Gehölzen einzuhalten. 
Ausnahmen sind nur im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Ökokonto in der Landschaftsregion ist gesetzlich zulässig. Baumersatzpflanzungen erfolgen im 
Stadtgebiet. Auf Hinweis der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim ist ein 
Ausgleich der flächigen Eingriffe unter Bezug auf § 18 BNatSchG im Innenbereich nicht erforderlich. Die 
Festsetzung zum Ökokonto wird daher gestrichen, die Festsetzungen zur Baumkompensation bleiben 
bestehen. Die Planunterlagen werden entsprechend angepasst. 
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Die Erhebung von Einwendungen einer anerkannten Umweltvereinigung setzt nach § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
voraus, dass diese geltend mach, in ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbereich der Förderung der Ziele 
des Umweltschutzes berührt zu sein. Einwendungen, die auf die alternative Errichtung von Wohnbebauung 
im Plangebiet abzielen oder die städtebauliche Erforderlichkeit der Planung in Bezug auf den Bedarf eines 
weiteren Lebensmittelmarktes in Brüel in Zweifel ziehen, sind nicht von diesem Aufgabenbereich erfasst 
und damit nicht zu berücksichtigen. 
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Die Stellungnahme ist nach Ablauf der Stellungnahmefrist der Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB ergangen 
und kann daher nach § 3 Abs. 2 S. 4 Nr. 3 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. 
Ungeachtet dessen setzt die Erhebung von Einwendungen einer anerkannten Umweltvereinigung nach § 
2 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 UmwRG voraus, dass diese geltend macht, in ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbereich 
der Förderung der Ziele des Umweltschutzes berührt zu sein. Einwendungen, die sich auf die Nachnutzung 
des Bestandsstandorts an der Brüeler Mühle, die Erforderlichkeit der Planung in Bezug auf den Bedarf 
eines weiteren Lebensmittelmarktes in Brüel oder die alternative Errichtung von Wohnbebauung im 
Plangebiet beziehen, sind nicht von diesem Aufgabenbereich erfasst und damit nicht zu berücksichtigen. 
Im Übrigen sind die geltend gemachten Belange bereits Bestandteil der Abwägung. Zudem wurden die 
städtebaulichen Auswirkungen eines fortgesetzten Betriebs eines Lebensmittelmarktes am Standort der 
Brüeler Mühle unter Berücksichtigung einer möglichen Erweiterung der Verkaufsfläche auf 1.200 m² 
ergänzend schallgutachterlich und verkehrsgutachterlich untersucht und die Umsetzbarkeit der Planung 
festgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                        Bebauungsplan Nr. 8 “SB-Markt Sternberger Straße“ der Stadt Brüel                 46 

                                                                                                                                                                                        Abwägung zum Entwurf       Stand: Mai 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                        Bebauungsplan Nr. 8 “SB-Markt Sternberger Straße“ der Stadt Brüel                 47 

                                                                                                                                                                                        Abwägung zum Entwurf       Stand: Mai 2024 

 

3.3 Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Allgemeines, Punkt 1.1 
 

Der Bauvorbescheid zur Erweiterung der Verkaufsfläche auf 1.200 m² berechtigt noch nicht zur 
Bauausführung und Nutzung. Es ist daher zum derzeitigen Zeitpunkt unklar, ob das Vorhaben umgesetzt 
wird. Ob die im Vorbescheid genehmigten Erweiterung der Verkaufsfläche ohne den Bebauungsplan 
einfacher umzusetzen wäre, ist irrelevant. Solche Überlegungen liefen auf eine Bedarfsprüfung hinaus, die 
nach Art. 14 Abs. 5 der EU-Dienstleistungsrichtlinie unzulässig ist und auf ein planwirtschaftliches Vorgehen 
gerichtet wäre. Zudem wurden die städtebaulichen Auswirkungen eines fortgesetzten Betriebs eines 
Lebensmittelmarktes am Standort der Brüeler Mühle unter Berücksichtigung einer möglichen Erweiterung 
der Verkaufsfläche auf 1.200 m² ergänzend schallgutachterlich und verkehrsgutachterlich untersucht und 
die Umsetzbarkeit der Planung festgestellt. 
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7. Wechselwirkungen zwischen dem Plangebiet und seiner Umgebung, Punkt 7.1.2 Einzelhandel 
 

Negative Auswirkungen auf den Einzelhandelsbestand in der Stadt Brüel sind nicht zu erwarten. Für die 
städtebaulichen Auswirkungen auf den Einzelhandel ist relevant, ob durch den Bebauungsplan schädliche 
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche zu erwarten sind. 

Das Bebauungsplangebiet selbst liegt jedoch im faktischen zentralen Versorgungsbereich. Zentrale 
Versorgungsbereiche sind räumlich abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde, denen auf Grund vorhandener 
Einzelhandelsnutzungen eine Versorgungsfunktion über den unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt. 
Sie können sich sowohl aus planerischen Festlegungen als auch aus den tatsächlichen Verhältnissen 
ergeben (vgl. BVerwG, Urteil vom 11. 10. 2007 – 4 C 7/07). In der Stadt Brüel existiert derzeit kein 
Einzelhandelskonzept, das zentrale Versorgungsbereiche ausweist. Ein faktischer zentraler 
Versorgungsbereich lässt sich jedoch aus den tatsächlichen Verhältnissen ableiten.  Ein faktischer zentraler 
Versorgungsbereich befindet sich im Zentrum von Brüel entlang der B192 (August-Bebel-Straße) vom 
Rathaus bis etwa zur Schweriner Straße. Dieser Bereich ist als Zentrum der Stadt Brüel durch Einzelhandel, 
Gastronomie und Dienstleistungen geprägt. Da sich das Plangebiet innerhalb dieses Bereichs befindet, ist 
die Umsetzung eines Penny-Marktes im Plangebiet von vornherein nicht geeignet, den faktischen zentralen 
Versorgungsbereich zu schädigen. Im Gegenteil führt die Ansiedlung zur Stärkung des zentralen 
Versorgungsbereichs. Vor diesem Hintergrund war auch die Einholung einer Verträglichkeitsanalyse nicht 
erforderlich. Das Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg hat bestätigt, dass der 
Bebauungsplan mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar ist. Eine reine 
Bedarfsprüfung wäre nach Art. 14 Abs. 5 der EU-Dienstleistungsrichtlinie unzulässig und auf ein 
planwirtschaftliches Vorgehen gerichtet. 

 
 
 
 
 
 
 

Der nebenstehende Hinweis wird berücksichtigt. Die Planunterlagen werden entsprechend aktualisiert. 
 
 
 
 

Verkehrstechnisches Gutachten, Punkt 2.2 Verkehrserzeugung 
 

Die verkehrstechnischen Auswirkungen einer Nachnutzung des Bestandsstandortes an der Alten Mühle 
wurden ergänzend verkehrsgutachterlich untersucht. Sollte sich im alten Penny-Gebäude ein anderer 
Discounter ansiedeln, würde die Verkehrsmenge in der Schulstraße etwas höher liegen als im 
ursprünglichen Gutachten angenommen. Dafür würde sich aber die Verkehrsmenge im Bereich der mit 
dem Bebauungsplan geplanten Zufahrt zum Plangebiet etwas verringern. Die Kunden, die in beiden 
Discountern einkaufen, würden zu Großteilen nur 1 x parken und die Wege zwischen den Discountern zu 
Fuß zurücklegen (Mitnahme- und Verbundeffekte). Da in beiden Spitzenstunden derzeit sowohl an der 
Schulstraße, als auch in der neuen Penny-Zufahrt jeweils die beste Verkehrsqualität (Stufe A) erreicht wird, 
würde eine evtl. kleine Erhöhung von Verkehrsmengen leistungstechnisch kein Problem darstellen. 
Entsprechende Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 
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3.4 Wittlinger Immobilien GmbH & Co. KG 

über Rechtsanwälte Günther 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Einwender hat seine Einwendungen aus der frühzeitigen Beteiligung gegenüber der Stadt Brüel 
zurückgenommen und erklärt, keine Einwände gegen die Planung zu erheben. Die weiteren Ausführungen 
des Einwenders werden daher lediglich als Anregungen für die Planung zur Kenntnis genommen. Soweit 
der Einwender ausführt, die Nutzung des Altstandorts „Brüeler Mühle“ sei bestandsgeschützt und stehe 
unter dem Schutz von Art. 14 GG ist klarzustellen, dass Art. 14 GG zwar den Bestand schützt, nicht aber 
wirtschaftliche Erwartungen in die Zukunft. 
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1. Falsche Tatsachengrundlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die mögliche Nachnutzung durch einen Lebensmitteldiscounter mit einer Verkaufsfläche bis zu 1.200 m² 
wird berücksichtigt und in die betreffenden Ausführungen der Begründung aufgenommen. Die 
städtebaulichen Auswirkungen eines fortgesetzten Betriebs eines Lebensmittelmarktes am Standort der 
Brüeler Mühle unter Berücksichtigung einer möglichen Erweiterung der Verkaufsfläche auf 1.200 m² wurden 
ergänzend schallgutachterlich und verkehrsgutachterlich untersucht und die Umsetzbarkeit der Planung 
festgestellt. 
 
 
 
 
 
 

 
2. Falsche Tatsachengrundlage: Fehlende Berücksichtigung bestandsgeschützter Nutzung 
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Die mögliche Nachnutzung durch einen Lebensmitteldiscounter mit einer Verkaufsfläche bis zu 1.200 m² 
wird berücksichtigt und in die betreffenden Ausführungen der Begründung aufgenommen. Die 
städtebaulichen Auswirkungen eines fortgesetzten Betriebs eines Lebensmittelmarktes am Standort der 
Brüeler Mühle unter Berücksichtigung einer möglichen Erweiterung der Verkaufsfläche auf 1.200 m² wurden 
ergänzend schallgutachterlich und verkehrsgutachterlich untersucht und die Umsetzbarkeit der Planung 
festgestellt. 

 
 
 
 

 
3. Fehlerhafte Annahmen zu Nachfolgenutzungen 
 
Die mögliche Nachnutzung durch einen Lebensmitteldiscounter mit einer Verkaufsfläche bis zu 1.200 m² 
wird berücksichtigt und in die betreffenden Ausführungen der Begründung aufgenommen. Die 
städtebaulichen Auswirkungen eines fortgesetzten Betriebs eines Lebensmittelmarktes am Standort der 
Brüeler Mühle unter Berücksichtigung einer möglichen Erweiterung der Verkaufsfläche auf 1.200 m² wurden 
ergänzend schallgutachterlich und verkehrsgutachterlich untersucht und die Umsetzbarkeit der Planung 
festgestellt.  
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Die mögliche Nachnutzung durch einen Lebensmitteldiscounter mit einer Verkaufsfläche bis zu 1.200 m² 
wird berücksichtigt und in die betreffenden Ausführungen der Begründung aufgenommen. Die 
städtebaulichen Auswirkungen eines fortgesetzten Betriebs eines Lebensmittelmarktes am Standort der 
Brüeler Mühle unter Berücksichtigung einer möglichen Erweiterung der Verkaufsfläche auf 1.200 m² wurden 
ergänzend schallgutachterlich und verkehrsgutachterlich untersucht und die Umsetzbarkeit der Planung 
festgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  Falsche Annahmen zum Verkehr 

 
Die verkehrstechnischen Auswirkungen einer Nachnutzung des Bestandsstandortes an der Brüeler Mühle 
wurden ergänzend verkehrsgutachterlich untersucht. Sollte sich im alten Penny-Gebäude ein anderer 
Discounter ansiedeln, würde die Verkehrsmenge in der Schulstraße etwas höher liegen als im 
ursprünglichen Gutachten angenommen. Dafür würde sich aber die Verkehrsmenge im Bereich der mit 
dem Bebauungsplan geplanten Zufahrt zum Plangebiet etwas verringern. Die Kunden, die in beiden 
Discountern einkaufen, würden zu Großteilen nur 1 x parken und die Wege zwischen den Discountern zu 
Fuß zurücklegen (Mitnahme- und Verbundeffekte). Da in beiden Spitzenstunden derzeit sowohl an der 
Schulstraße, als auch in der neuen Penny-Zufahrt jeweils die beste Verkehrsqualität (Stufe A) erreicht wird, 
würde eine evtl. kleine Erhöhung von Verkehrsmengen leistungstechnisch kein Problem darstellen. 
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3.5 Holst / Lübcke 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Der erteilte Bauvorbescheid für Wohnbebauung für das Grundstück im Plangebiet berechtigt nicht zur 
Errichtung und Nutzung eines Wohngebäudes und wird gemäß § 75 i.V.m. § 72 Abs. 5 LBO M-V 
unbeschadet der Rechte Dritter erteilt. Die Inhaberin des Vorbescheids, die MPP Meding Plan + Projekt 
GmbH, ist nicht Grundstückseigentümerin. Der Vorbescheid ist ohne Zustimmung des 
Grundstückseigentümers ergangen. Für eine aufgrund des Bauvorbescheids erlassene Baugenehmigung 
besteht mangels Zustimmung des Grundstückseigentümers kein Sachbescheidungsinteresse, sodass das 
im Vorbescheid genehmigte Vorhaben nicht umsetzbar ist. 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
Die städtebaulichen Auswirkungen des geplanten Betriebs eines Lebensmittelmarktes wurden unter 
Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen (insbesondere der Stellungnahmen der berührten 
Fachbehörden) bewertet. Die Festsetzungen des B-Plans gewährleisten einen sach- und fachgerechten 
Ausgleich betroffener öffentlicher und privater Belange und stellen so die Umsetzbarkeit der Planung sicher. 
 
 
 
 

 
Hintergrund der weiteren Verfahrensführung nach der aktuell geltenden Fassung des BauGB ist die im Juli 
2023 in Kraft getretene "BauGB-Digitalisierungsnovelle" zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. 
Rechtsgrundlage hierfür ist § 233 BauGB. Dieser enthält jedoch keine „Muss-Bestimmung“. Lediglich für 
bereits in Kraft getretene Satzungen gelten die Vorschriften der „alten“ Fassung (vgl. § 233 Abs. 2 Satz 3 
BauGB). 
 
 
 
 
 
 

 
Die Aufstellung des B-Plans Nr. 8 zur Ausweisung eines Standorts für einen Lebensmittelmarkt entspricht 
dem Planungswillen der Stadt Brüel. Die Stadtvertretung hat einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss 
gefasst und sich somit im Rahmen ihrer Planungshoheit für die Revitalisierung des vormaligen 
Einzelhandelsstandorts entschieden. 
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Im B-Plan wird die Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß festgesetzt, dieses Höchstmaß muss durch das 
konkrete Vorhaben nicht ausgeschöpft werden. Im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes bestehen 
Gebäude mit einer Höhe bis zu 15 m. Auch ein für den Abriss vorgesehenes Gebäude im Plangebiet 
(nördlich des ehemaligen TiP-Marktes) weist eine Höhe von ca. 10 m auf. Die zukünftig zulässige 
Höhenentwicklung bleibt also unterhalb dieser Vergleichswerte und fügt sich damit in die Umgebung ein. 
 
 
 
 

Für die geplante Zufahrt von der Bundesstraße ist das Straßenbauamt Schwerin die zuständige Behörde 
Das Straßenbauamt hat der Planung und der Anbindung an die B192 zugestimmt. Im Weiteren wurde ein 
Verkehrsgutachten erarbeitet und die Umsetzbarkeit der Planung festgestellt. 
 
 

 
Die Planunterlagen enthalten keine Angaben zu Gewichten der Lieferfahrzeuge. Bestehende Gewichts- 
und Geschwindigkeitsbegrenzungen sind bei Befahrung der Schulstraße entsprechend zu beachten oder 
entsprechende Ausnahmegenehmigungen zu beantragen.  
 

 
Das vor Ort anfallende Niederschlagswasser wird nicht versickert. Dies ist auch aufgrund der 
eingeschränkten Versickerungsfähigkeit und des geringen Grundwasserflurabstands nicht bzw. nur schwer 
möglich. Niederschlagswasser ist in die bestehende Regenwasserkanalisation einzuleiten. Darüber hinaus 
ist aber aufgrund der Art des Vorhabens (Lebensmittelmarkt) nicht mit dem Eintrag wassergefährdender 
Stoffe zu rechnen. Eine Verunreinigung des Grundwassers ist gesetzlich ohnehin nicht zulässig. 
 
 

 
Die Art der Beleuchtung im Plangebiet ist nicht Regelungsgegenstand des Bebauungsplans. Es wird aber 
darauf hingewiesen, dass Beleuchtung aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich sein kann.  
 
 

 
Zu- und Abfahrten (Rückwärtsfahren) im Rahmen der Anlieferung inkl. Verladegeräusche wurden im 
Schallgutachten berücksichtigt. 
 
 
Ersatzstandorte wurden geprüft und mit dem Amt Sternberger Seenlandschaft abgestimmt. Innerhalb der 
Stadt waren keine verfügbaren sinnvollen Pflanzstandorte vorhanden. Die Pflanzungen erfolgen aber im 
Hoheitsgebiet der Stadt Brüel. 
 
 

 
Die in der Begründung zum B-Plan benannte Vorgehensweise bzgl. des Bodendenkmals und der 
Sondagen wurde mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege abgestimmt und entspricht exakt den 
Vorgaben des Landesamtes. 
 
 
 
Der Bauvorbescheid zur Erweiterung der Verkaufsfläche auf 1.200 m² in der Mühle berechtigt noch nicht 
zur Bauausführung und Nutzung. Es ist daher zum derzeitigen Zeitpunkt unklar, ob das Vorhaben hier 
umgesetzt werden kann. Ob die im Vorbescheid genehmigten Erweiterung der Verkaufsfläche ohne den 
Bebauungsplan einfacher umzusetzen wäre, ist irrelevant. Solche Überlegungen liefen auf eine 
Bedarfsprüfung hinaus, die nach Art. 14 Abs. 5 der EU-Dienstleistungsrichtlinie unzulässig ist und auf ein 
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planwirtschaftliches Vorgehen gerichtet wäre. Eine nachvollziehbare Abwägung ist erfolgt und 
dokumentiert. Die Stadtvertretung hat einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss gefasst und sich somit 
im Rahmen ihrer Planungshoheit für die Revitalisierung des vormaligen Einzelhandelsstandorts 
entschieden. 
 

Im Schallgutachten wurden alle relevanten Emissionsquellen (auch die geplanten Standorte der Lüfter und 
Wärmepumpen) sowie die relevanten Immissionsorte berücksichtigt.  
 
 
Die Verkehrssituation wurde unter Berücksichtigung der Neuplanung und des Altsandorts in der Mühle 
verkehrsgutachterlich untersucht und die Umsetzbarkeit der Planung festgestellt. 
 
 

 
Das Vorhandensein des Bibers im Bereich Regenrückhaltebecken wurde im Umweltbericht bzw. 
Artenschutzfachbeitrag dokumentiert. Aufgrund der Lage und Ausstattung des Plangebietes 
(innerstädtische befestigte Fläche) kann die Betroffenheit des Bibers durch die Planung ausgeschlossen 
werden. Ein Regenrückhaltebecken ist kein natürliches Gewässer, sondern eine technische Anlage. Es 
befindet sich zudem außerhalb des Plangebietes.  

 
Der Stellungnahme mangelt es an detaillierteren Sachinformationen, welche konkreten Schlussfolgerungen 
nicht ausreichend dargelegt sind. Der Umweltbericht wurde jedoch grundlegend überprüft. Die 
Umweltbelange bzw. Schutzgüter wurden inhaltlich vollständig betrachtet. 

 
Der gegenständliche Bebauungsplan wird in einem Regelverfahren mit zweimaliger 
Öffentlichkeitsbeteiligung aufgestellt. Diese Verfahrensweise ist gesetzlich geregelt und bietet den Bürgern 
die Möglichkeit, sich über die Planung zu informieren und Stellungnahmen abzugeben. Darüber hinaus 
wurde die Planung mehrfach in öffentlichen Sitzungen der Stadtvertretung oder des Bauausschusses 
erörtert. 
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